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Tool WaSSer: Checkliste

2.3 Pflichten des Bauherrn bzw. seines Vertreters vor Baubeginn

Gewässerschutz Relevant ? Vorhanden? Antwort: Wer? Bis wann?

abklären von Grundwasserschutzzone oder 
Grundwasserschutzareal. Wenn solche vorhanden sind, 
hat er folgendes zu erledigen:

a) entsprechende Bewilligungen einholen (z. B. häufige 
auflage: Maschinen, Fahrzeuge und Umschlaggeräte 
auf befestigten Plätzen mit Ölabscheider)

 ja     
 nein

 ja     
 nein

b) Die Wasserversorgung (lokale Behörde) über die 
arbeiten informieren

 ja     
 nein

 ja     
 nein

c) Die Unternehmen und das Baustellenpersonal über die 
Schutzmassnahmen informieren

 ja     
 nein

 ja     
 nein

d) ein alarm- bzw. Sicherheitsdispositiv erstellen  ja     
 nein

 ja     
 nein

Wenn er eine Versickerungsanlage plant, hat er folgendes 
zu erledigen:

 ja     
 nein

 ja     
 nein

a) eine Bewilligung einzuholen  ja     
 nein

 ja     
 nein

b) Die Vorschriften einzuhalten: biologisch aktive 
Bodenschicht oder wirksamer künstlicher Filter

 ja     
 nein

 ja     
 nein

Abwasser Relevant ? Vorhanden? Antwort: Wer? Bis wann?

einen entwässerungskonzept für die Baustelle zu 
erarbeiten

 ja     
 nein

 ja     
 nein

Die provisorischen entwässerungsleitungen zu planen  ja     
 nein

 ja     
 nein

 

Die Bewilligungen für abwasser aus folgenden 
provisorischen anlagen einzuholen:

a) Infrastruktur, Umleitungen  ja     
 nein

 ja     
 nein

b) Für die reinigung von Maschinen, Fahrzeugen oder 
Geräten wenn auflage seitens der Behörde

 ja     
 nein

 ja     
 nein


